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Extrusionstherapie zum  
Erhalt stark zerstörter oder 

querfrakturierter Zähne
In puncto Abrechnung: Berechnung eines neuen Verfahrens als 

Alternative zur chirurgischen Kronenverlängerung –  
Dr. Peter Esser zu Fragen der GOZ-Abrechnung (352)

Eine zahnmedizinisch ziemlich 
klare Ausgangslage ist zum Bei-
spiel die frische, horizontale, auf 
Knochenniveau liegende Kronen-
querfraktur eines geschwächten 
Zahns, jedoch mit unversehrter 
Wurzel und zugänglichem, gut auf-
zubereitendem Wurzelkanal/Wur-
zelkanälen. Als erhaltungsfähig 
eingestufte verbliebene Wurzel(n) 
des Zahns können dann prinzipi-
ell auf zwei Arten für eine spätere 
Kronenversorgung vorbereitet 
werden.
Chirurgische Kronenverlänge
rung: Die bekanntere Methode ist 
die „Chirurgische Kronenverlänge-
rung“:  Dabei wird der Halsbereich 
der frakturierten Zahnwurzel chi-
rurgisch freigelegt, oft der Kno-
chen des Alveolenrands vorsichtig 
soweit reseziert und geformt, dass 
die Wurzel ca. drei bis vier Milli-
meter freiliegt (4136 GOZ) und der 
präparierte Zahnfleischlappen 
wird gegebenenfalls gingivoplas-
tisch modelliert (4080 GOZ) oder 
apikal verschoben (4120 GOZ). Ein 

ca. drei Millimeter zirkulär präpa-
rierter Wurzelhalsbereich mit ge-
sundem Dentin (sogenannte Fer-
rule-Schulterpräparation) ist dann 
ausreichend für einen dauer-
haften, stabilen Aufbau mit genü-
gender adhäsiver Verankerung.

Eine solche Versorgung erfolgt 
gegebenenfalls nach einer Wur zel-
kanalbehandlung/-revision (2410 
etc.), nach adhäsiver Wurzelkanal-
füllung (2440 zuzüglich 2197), Auf-
bau des Zahns mit adhäsiv befes-
tigtem Faserstift (2195 zuzüglich 
2197) speziell als „Rekonstruktion 
eines Kronenstumpfs“ (2160a – 
kein Aufbau eines Zahns, es erfolgt 
Aufbau einer Wurzel).
Extrusionstherapie zum Zahn auf
bau/erhalt: Das Prinzip der „for-
cierten Extrusionstherapie“ mit 
größeren Kräften zwecks Erhalt 
und Versorgung einer erhaltens-
werten Wurzel weist Vorteile auf 
gegenüber der chirurgischen Frei-
legung (sogenannte Kronenverlän-
gerung) zum Erreichen einer Fer-
rule-Präparation. Das Prinzip be-

steht darin, im Wurzelkanal ein At-
tachment zu verankern, ein Wider-
lager zu schaffen für den Ansatz 
aktiver Hilfsmittel (zum Beispiel 
Gummizug oder Feder etc.) und 
die verbliebene Wurzel – gegebe-
nenfalls nach vorsichtigem Lösen 
des gingivalen Ligaments – über 
kurze Zeit (etwa eine Woche) mit 
relativ hoher Zugkraft um die be-
nötigten drei bis vier Millimeter 
zu extrudieren. Das Vorgehen und 
das Ergebnis im Vergleich zeigen 
die Abbildungen 2 bis 4 (freund-
licherweise zur Verfügung gestellt 
von Dr. Stefan Neumeyer, Eschl-
kam). 

Die Extrusionstherapie zum Er-
halt stark zerstörter oder querfrak-
turierter Zähne bietet gegenüber 
der  chirurgische Kronenverlänge-
rung deutliche Vorteile:
• besseres Belastungsverhältnis
• geringere Belastung des Nach-

barzahns
• bessere Hygienemöglichkeiten
• deutlich geringere Patientenbe-

lastung.

Abb. 1: Schema zum Behandlungsablauf Quelle: Esser/GOZ-Expertengremium
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Abb. 2: Am Zahn 44 erfolgte eine chirurgische Kronenver- 
längerung (Freilegen des Wurzelhalses) für eine folgende 
„Ferrule-Präparation“ (Fassreifeneffekt) für die adhäsive 
Befestigung der Krone.

Abb. 4: Die erfolgte direkte adhäsive Rekonstruktion 
des Kronenstumpfs mit Faserstift, Adhäsivsystem und 
Komposit und die Präparation des Zahnwurzelhalses er-
möglichen in beiden Versionen der Vorbehandlung eine 
gute Überkronung. Der deutlich günstigere Belastungs-
hebel und die gute „rote Ästhetik“ zeigen aber den 
Vorteil der Extrusion. 

Abb. 3: Am Zahn 45 erfolgte eine forcierte prä rekonstruktive 
Wurzelextrusion für die folgende „Ferrule-Prä paration“ 
für die adhäsive Befestigung der Krone.
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Ablaufschema und Gerüst für ei-
nen HKP: Das in Abbildung 1 wie-
dergegebene Schema zum Be-
handlungsablauf und als Gerüst 
zur Erstellung eines Heil- und Kos-
tenplans zur prärekonstruktiven 
Extrusionsbehandlung wurde vom 
GOZ-Expertengremium der ZA in 
der Sitzung am 15. September 2016 
verabschiedet. Dem vorgelegten 
Planungsschema stimmte das Ex-
pertengremium dem Grunde 
nach zu; es wurden jedoch keine 
Aussagen zur Höhe der Vergütung 
für die Leistung „prärekonstruk-
tive Extrusionstherapie“ getrof-
fen.

Kernleistung der Extrusionsthe-
rapie ist nicht die kieferortho-
pädische Leistung nach Nr. 6260 
GOZ (kieferorthopädische Einord-
nung des verlagerten Zahns), son-
dern die Analogleistung „präre-
konstruktive Extrusion der Wur-
zel eines zerstörten Zahns“ ent-
sprechend „Zahneinordnung“ 
(6260a).

Die „Extrusionstherapie zum 
Wurzelerhalt“ weist deutliche 

Parallelen auf zur „präimplan-
tologischen Extrusionstherapie 
zum Alveolenmanagement 
zwecks Parodontium-/Knochen-
erhalt“ mittels replantierter 
Zahnsegmente nach Neumeyer, 
zu der ein Beschluss in der Sit-
zung des Gremiums am 8. Sep-

tember 2015 gefasst worden war 
(siehe www.alex-za.de bei Nr. 4110 
– 7.4).

Dr. Peter H.G. Esser,
Simmerath

(wird fortgesetzt) 
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